
Ermittlungsverfahren

stück ги bestellen hat. Der Verwalter unter
steht der Aufsicht des Rates des Kreises. 
Der Verwalter hat die beschlagnahmten 
Vermögenswerte sofort in Besitz und Ver
waltung zu nehmen.

8115
Beschlagnahme von Postsendungen

(1) Die Beschlagnahme der an den Be
schuldigten gerichteten Briefe. Telegramme 
und sonstigen Sendungen auf der Post kann 
angeordnet werden. Ferner können auf der 
Post solche Sendungen beschlagnahmt wer
den, bei denen der Verdacht besteht, daß 
sie von dem Beschuldigten herrühren oder 
für ihn bestimmt sind und daß ihr Inhalt 
für die Untersuchung Bedeutung hat.

(2) Ergibt sich nach der Öffnung der 
Sendung, daß ihre Zurückhaltung nicht er
forderlich ist, Ist sie der Post wieder aus-

den außerdem durch Aushang an der Ge
richtstafel bekanntgemacht. Für die Ein
tragung der Vermögcnsbeschlagnahme gilt 
§ 114 Absatz 2 entsprechend.

Wirkung der Beschlagnahme

• (1) Eine Verfügung über einen beschlag
nahmten Gegenstand ist der Deutschen 
Demokratischen Republik gegenüber un
wirksam. Ebenso unwirksam ist sie gegen
über dem Geschädigten, wenn die Be
schlagnahme zu seinen Gunsten erfolgt. 
Dies gilt auch für eine Verfügung durch 
Zwangsvollstreckung oder durch Vollzie
hung des Arrestes.

(2) Nach Bekanntgabe der Beschlag
nahme ist gutgläubiger Erwerb an be
schlagnahmten Gegenständen und be
schlagnahmtem Vermögen ausgeschlossen.

(3) Der Teil eines zurückgehaltenen 
Briefes, dessen Vorenthaltung nicht durch 
die Rücksicht auf die Untersuchung geboten 
erscheint, kann dem Empfangsberechtigten 
abschriftlich mitgeteilt werden.

(4) Die Beteiligten sind von der Post- 
beschlagnahme zu benachrichtigen, sobald 
dies ohne Gefährdung des Untersuchungs
zweckes geschehen kann.

8116

(1) Die Vermögensbeschlagnahme wird 
unter Angabe des Tages und der Stunde 
schriftlich angeordnet. Die Anordnung hat 
dieselben Wirkungen wie die Beschlag
nahme einzelner Gegenstände. Sie umfaßt 
auch das Vermögen, das der Beschuldigte 
oder der Angeklagte während der Dauer 
der Vermögcnsbeschlagnahme erwirbt.

(2) Im Falle der Vermögensbeschlag- 
nahmc sind alle Maßnahmen zur Feststel
lung des Vermögens des Beschuldigten 
oder des Angeklagten zu treffen; insbeson
dere ist der Beschuldigte oder der Ange
klagte bei seiner Vernehmung aufzufor- 
dem, eine genaue Erklärung über sein Ver
mögen abzugeben.

(3) Die Bekanntmachung der Ver- 
mögensbeschlagnahmo und ihrer Aufhe-

(1) Beschlagnahmte Sachen, die olnge- 
zogen werden können, dürfen veräußert 
werden, wenn sie sonst verderben könn
ten oder ihre Aufbewahrung, Pflege oder 
Erhaltung einen volkswirtschaftlich nicht 
vertretbaren Aufwand erfordern. Der Er
lös tritt an die Stelle der Sachen.

(2) Zeit und Ort der Veräußerung wer
den, soweit möglich, dem Beschuldigten 
oder dem Angeklagten, dem Eigentümer 
und anderen, denen Rechte an der Sadie 
zustehen, vorher mitgeteilt.

Aufhebung der Beschlagnahme

(1) Die Beschlagnahme isaufzuheben,

1. das Verfahren gegen den Beschuldigten 
oder den Angeklagten nicht nur vor
läufig eingestellt wird;

2. der Angeklagte rechtskräftig freigespro
chen wird;

3. der Angeklagte rechtskräftig verurteilt 
wird und das Urteil nicht auf Einziehung 
des Vermögens oder der beschlagnahm
ten Gegenstände oder beschlagnahmten 
Forderungen und Rechte lautet.

klagten erfolgt durch Zustellung. Sie wer- Berechtigtcn zu übergeben, wenn die Vor-


